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 Veröffentlicht am 24.05.1961

Norm

ABGB §166

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Frage, ob auch die außereheliche Kindesmutter neben dem Vormund zur Stellung eines Antrages auf

Unterhaltsfestsetzung berechtigt sei, ist im Gesetz selbst keineswegs ausdrücklich und so klar gelöst, daß kein Zweifel

über die Absicht des Gesetzgebers aufkommen könnte.
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